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Zur Frage der Anerkennung einer BK Nr. 1317 bei einem Drucker. 
 
§ 9 Abs. 1 SGB VII; § 44 SGB X 
 
Urteil des LSG für das Saarland vom 6.2.2019 – L 7 U 26/16 – 
Bestätigung des Urteils des SG für das Saarland vom 19.5.2016 – S 3 U 181/11 –  
 

Die Parteien streiten um die Anerkennung einer BK 1317 – Polyneuropathie oder Enze-
phalopathie durch organische Lösungsmittel oder deren Gemische – beim Kläger.  
Der Kläger wurde von 1968-1972 zum Drucker ausgebildet. Er arbeitete als Buchdrucker bis 
1976, später absolvierte er eine Ausbildung zum Schwimmmeister. Von 1991 bis 2006 war er 
als Maschinenführer in der Fertigung von Zigarettenpackungen an Druckmaschinen tätig. Seit 
dem 01.11.2007 erhält er eine Rente wegen voller Erwerbsminderung von der Deutschen Ren-
tenversicherung. Im Jahr 1998 wurde eine ärztliche BK-Verdachtsanzeige bezüglich einer BK 
4302 erstattet. Daraufhin zog die Beklagte verschiedene Befundberichte heran. In einem Gut-
achten vom 18.05.2000 konnte der Gutachter einen Zusammenhang der bronchialen Erkran-
kung des Klägers mit dessen beruflicher Exposition nicht feststellen, worauf das Verfahren mit 
einem ablehnenden Bescheid endete.  
Am 21.01 2003 wurde eine ärztliche BK-Verdachtsanzeige wegen einer Polyneuropathie 
(BK 1317) bei der Beklagten erstattet. Nach Durchführung entsprechender Ermittlungen ent-
schied die Beklagte am 27.06 2003, dass eine BK Nr. 1317 nicht gegeben sei. Auf den 
Widerspruch legte der Versicherte Klage beim Sozialgericht ein. Sie wurde am 11.12.2003 
durch Klagerücknahme beendet. 
Am 11.11 2009 stellte der Kläger im Hinblick auf die BK Nr. 1317 einen Überprüfungsan-
trag. Dabei verwies er auf das im Verfahren gegen die Deutsche Rentenversicherung nach  
§ 109 SGG erstellte Gutachten von Prof. Dr. ... Daraufhin nahm die Beklagte erneut Ermittlun-
gen auf und ließ durch ihren Präventionsdienst die neurotoxischen Lösungsmittel bei der Arbeit 
des Klägers feststellen. Eine Überschreitung der Grenzwerte habe nicht bestätigt werden kön-
nen. Daher sei die Exposition eher als gering anzusehen. Mit Bescheid vom 13.04.2011 lehnte 
die Beklagte eine Rücknahme des ursprünglichen Ablehnungsbescheides ab. Daraufhin legte 
der Versicherte nach durchgeführtem Widerspruchsverfahren Klage ein. 
Am 19.05 2016 wies das Sozialgericht für das Saarland die Klage ab. Hiergegen legte der 
Kläger Berufung ein. 
Das LSG wies die Berufung zurück. Zur Begründung führt es aus, die Voraussetzungen des 
§ 44 SGB X seien nicht gegeben. Der Kläger leide nicht an einer Berufskrankheit. Dies ergebe 
sich aus der Auswertung der vielen ärztlichen Befunde und Berichte aus der Verwaltungs- und 
Gerichtsakte sowie aus den eingeholten Gutachten.  
Zwar sei eine berufliche Exposition gegenüber Lösungsmitteln festgestellt worden. Diese 
habe sich aber in den Grenzen des rechtlich Zulässigen bewegt und sei daher als gering 
anzusehen. Auch die relativ späte Ausprägung der Polyneuropathie und Enzephalopa-
thie, die erstmals 2009 im Vollbild gesichert wurden, spreche gegen eine berufliche Verur-
sachung. Denn die Progredienz einer toxischen Enzephalopathie nach Expositionsende sei 
nicht der wahrscheinlichste Verlauf dieser Erkrankung. Nur bei sehr hohen und langen Exposi-
tionen wäre zur Erklärung eines progredienten Verlaufs eine sich gegenseitig verstärkende Wir-
kung von Alterungs- und Expositionseffekten zu bedenken. Hier aber waren die Expositionen 
nur von geringer Menge.  
Zudem lägen konkurrierende anlagebedingte Faktoren vor. Zum einen ein hoher Blutdruck 
des Klägers, der zu häufigen Entgleisungen und intensivmedizinischen Interventionen geführt 
habe. Zum anderen sei über internistische und kardiologische Erkrankungen berichtet worden, 
die man bei der Beurteilung nicht ausblenden könne.  
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Die anderslautende Bewertung, die Prof. Dr … in seinem nach § 109 SGG erstellten Gutachten 
im Verfahren gegen die Deutsche Rentenversicherung geäußert habe und auf die der Kläger 
sich maßgeblich berufe, überzeuge nicht. Schließlich habe dieser Gutachter ohne objektive Be-
funde das Vorliegen einer Neuropathie und Enzephalopathie bereits im Jahre 2002 als gegeben 
behauptet, ohne in Betracht zu ziehen, dass sich die Erkrankungen erst nach dem Expositions-
ende des Klägers im Jahre 2006 entwickelt haben könnten. 
Demgegenüber seien die abwägenden Ausführungen der Gutachter Prof…. und Dr… überzeu-
gend. Denn sie kämen zu dem zutreffenden und nachvollziehbaren Ergebnis, dass von einem 
Vollbeweis des Krankheitsbildes erst nach Ende der Exposition auszugehen und daher die Ent-
wicklung der Erkrankung für eine Berufskrankheit untypisch sei. Eine hinreichende Wahrschein-
lichkeit eines Zusammenhangs zwischen Exposition und Erkrankung lasse sich deswegen nicht 
belegen. (D. K.) 

 
Das Landessozialgericht für das Saarland hat mit Urteil vom 6.2.2019 – L 7 U 26/16 –  
wie folgt entschieden: 
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